
Vorlage für die Sitzung des Innen- und Rechtsausschusses 
am   

Änderungsantrag 

der Abgeordneten  des SSW 

zu dem „Entwurf eines Gesetzes zur Förderung des Sports im Land Schleswig-
Holstein (SportFG SH) 
zu Drucksache 19/3270 

Der Landtag wolle beschließen: 

1. Der § 2 wird wie folgt gefasst:
„Die Förderung des Sports erfolgt unter Wahrung der Autonomie des organisierten
Sports und E-Sports, in partnerschaftlicher Zusammenarbeit sowie unter Beachtung
des Prinzips der Subsidiarität.“
2. In § 3 wird folgende neue Nr. 2 eingefügt:
„2. die Angebote der Betätigung im E-Sport zu verstärken und zu erweitern sowie die
Entwicklung von Inhalten, Formen und Methoden der Betätigung im E-Sport zu
unterstützen,“
3. Im § 3 werden die Nummern 2 bis 8 zu Nummer 3 bis 9
4. Der § 5 Abs. 2 Nummer 3 wird wie folgt gefasst:
„die Schaffung von Barrierefreiheit in Sportstätten sowie der Ausbau von Angeboten
im Sport von Menschen mit Behinderung sowie im Gesundheits-, Präventions- und
Rehabilitationssport,“

Begründung: 
Nr. 1 bis 3.: Der E-Sport gehört mit zum organisierten Sport und sollte deshalb auf 
gleicher rechtlicher Grundlage gefördert werden. 
Nr. 4: Fördermittel sollten auch zur Schaffung von Barrierefreiheit in Sportstätten, 
unabhängig ob Behindertensport angeboten wird oder nicht, gewährt werden 
können, damit perspektivisch alle Sportstätten für alle Menschen, z.B. Behinderte, 
Ältere, mobilitätseingeschränkte Personen, u.s.w. erreichbar und nutzbar sind. 

gez. Lars Harms 

Schleswig-Holsteinischer Landtag
 Umdruck 19/7039
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